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Konvergenzprüfung
nach Art.109 j
EG-Vertrag
Ende 1996

Vorbemerkungen

Der Europäische Rat (ER) hat sich in seiner Sit-

zung vom 15./16. Dezember 1995 in Madrid

darauf geeinigt, daû die dritte Stufe der Wirt-

schafts- und Währungsunion (WWU) entspre-

chend den im Maastricht-Vertrag festgeleg-

ten Konvergenzkriterien, dem Zeitplan, den

Protokollen und Verfahren am 1. Januar 1999

beginnt. Damit hat er bereits vor der eigentli-

chen Konvergenzprüfung der Tatsache Rech-

nung getragen, daû aufgrund der Wirt-

schaftslage in den meisten Gemeinschaftslän-

dern die Erfüllung der Konvergenzkriterien

bereits im Jahr 1996 aussichtslos erschien

und damit ein Start in die WWU-Endstufe

schon im Jahr 1997 nicht in Frage kam. Der

ER in Florenz bestätigte am 21./22. Juni 1996

die Vereinbarung des Starttermins in die

WWU-Endstufe zum 1. Januar 1999 und

stellte fest, ¹daû die in Artikel 109 j des Ver-

trags vorgesehene Evaluierung nicht nötig

sein wirdª. Diese Feststellung konnte freilich

weder das Europäische Währungsinstitut

(EWI) noch die Europäische Kommission von

ihren vertraglichen Verpflichtungen zur Be-

richterstattung über den Konvergenzstand

der Gemeinschaft als Grundlage für eine

Empfehlung des Finanzministerrats und eine

förmliche Entscheidung des Rats in der Zu-

sammensetzung der Staats- und Regierungs-

chefs über den Zeitpunkt für den eventuellen

Beginn der WWU-Endstufe vor dem 1. Januar

1999 entbinden. Auf der Grundlage der vom

EWI und der Kommission zeitgleich am 6. No-

vember 1996 vorgelegten Konvergenzbe-

richte und nach Anhörung des Europäischen

Parlaments stellte der Rat in der Zusammen-

setzung der Staats- und Regierungschefs am

13./14. Dezember 1996 in Dublin fest, daû

keine Mehrheit der Mitgliedstaaten der Ge-

meinschaft die erforderlichen Bedingungen

für die Einführung der einheitlichen Währung

erfüllt. Die Gemeinschaft wird demnach 1997
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nicht in die dritte Stufe der WWU eintreten,

und das Prüfungsverfahren, welche Mitglied-

staaten die Bedingungen für den Eintritt in

die WWU-Endstufe zum 1. Januar 1999 erfül-

len, wird so früh wie möglich im Jahr 1998

unter Zugrundelegung der konkreten Zahlen

für 1997 durchgeführt. Allerdings sieht der

Vertrag bei dieser Prüfung nicht mehr vor,

daû für den Eintritt in die Endstufe eine Mehr-

heit der Mitgliedstaaten erforderlich ist, die

die Konvergenzkriterien erfüllen.

Vertragsbestimmungen zur Konvergenz-
prüfung

Gegenstand und Verfahren zur Prüfung der

für den Eintritt in die Endstufe der WWU not-

wendigen Konvergenz werden umfassend in

Art.109 j des EG-Vertrags (EGV) in Verbin-

dung mit den dem Vertrag beigefügten Pro-

tokollen über die Konvergenzkriterien nach

Art.109 j EGV und über das Verfahren bei

übermäûigen Haushaltsdefiziten geregelt.

Danach haben die Kommission und das EWI

dem Rat in der Zusammensetzung der Wirt-

schafts- und Finanzminister (¹Ratª) zu berich-

ten, inwieweit die Mitgliedstaaten ihren Ver-

pflichtungen bei der Verwirklichung der Wirt-

schafts- und Währungsunion bereits nachge-

kommen sind. Im Mittelpunkt der Konver-

genzprüfung steht, ob ± gemessen an den

Konvergenzkriterien ± ein hoher Grad an

dauerhafter Konvergenz erreicht ist. Diese

Kriterien sind in Absatz 1 des Art.109 j EGV

aufgeführt und in den vorerwähnten Proto-

kollen näher definiert. Die Kriterien betreffen

die Preisstabilität, den Zustand der öffentli-

chen Finanzen, die Wechselkursstabilität und

die langfristigen Zinsen. Darüber hinaus sind

noch sonstige Faktoren zu berücksichtigen,

wie die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse

der Integration der Märkte, der Stand und die

Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Ent-

wicklung bei den Lohnstückkosten und ande-

ren Preisindizes. Maûstäbe für die Erfüllung

der Konvergenzkriterien sind:

± Erreichen eines hohen Grades an dauer-

hafter Preisstabilität. Das bedeutet, daû

ein Mitgliedstaat eine anhaltende Preissta-

bilität aufweisen muû und die während

des letzten Jahres vor der Konvergenzprü-

fung festgestellte durchschnittliche Inflati-

onsrate eines Landes (gemessen am Ver-

braucherpreisindex) um nicht mehr als an-

derthalb Prozentpunkte über der Inflati-

onsrate der höchstens drei Länder mit den

besten Ergebnissen bei der Preisentwick-

lung liegen darf.

± Eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öf-

fentlichen Hand, die aus einer öffentlichen

Haushaltslage ohne übermäûiges Defizit

ersichtlich ist. Ob ein solches Defizit vor-

liegt, wird vom Rat auf der Grundlage

einer Empfehlung der Europäischen Kom-

mission nach Kriterien entschieden, die in

Art.104 c Abs. 2 EGV festgelegt und im

Protokoll über das Verfahren bei einem

übermäûigen Defizit näher definiert sind.

Einer oder beide der folgenden Tatbe-

stände lassen auf das Vorliegen eines

übermäûigen Defizits schlieûen:

a) das Verhältnis des geplanten oder tat-

sächlichen öffentlichen Defizits zum Brut-

toinlandsprodukt (BIP) überschreitet den

Referenzwert von 3%, es sei denn, daû

± entweder das Verhältnis erheblich und

laufend zurückgegangen ist und einen

Wert in der Nähe des Referenzwertes

erreicht hat

± oder der Referenzwert nur ausnahms-

weise und vorübergehend überschrit-

ten wird und das Verhältnis in der

Nähe des Referenzwertes bleibt;
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b) das Verhältnis des öffentlichen Schul-

denstandes zum BIP den Referenzwert

von 60% überschreitet, es sei denn, daû

das Verhältnis hinreichend rückläufig ist

und sich rasch genug dem Referenzwert

nähert.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, ob das

öffentliche Defizit die öffentlichen Investiti-

onsausgaben übertrifft, und es sollen auch

alle einschlägigen Faktoren, einschlieûlich der

mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage

des Mitgliedstaates, in Betracht gezogen wer-

den. Die Feststellung eines übermäûigen Defi-

zits durch den Rat zum Zeitpunkt der Prüfung

bedeutet, daû der entsprechende Mitglied-

staat das Kriterium einer tragbaren Finanz-

lage der öffentlichen Hand nicht erfüllt.

± Der Nachweis der Wechselkursstabilität

seit mindestens zwei Jahren vor der Prü-

fung. Über diesen Zeitraum hinweg muû

ein Mitgliedstaat am Wechselkursmecha-

nismus des Europäischen Währungssy-

stems (EWS) teilgenommen und die nor-

malen Bandbreiten ohne starke Spannun-

gen und insbesondere ohne Abwertung

seines bilateralen Leitkurses auf eigene In-

itiative gegenüber der Währung eines an-

deren Mitgliedstaates eingehalten haben.

± Ein angemessenes Niveau der langfristi-

gen Zinssätze als Ausdruck der Dauerhaf-

tigkeit der erreichten Konvergenz eines

Mitgliedstaates. Die Erfüllung dieses Kri-

teriums wird daran gemessen, ob der

durchschnittliche Nominalzinssatz für

langfristige Staatsschuldverschreibungen

oder vergleichbare Wertpapiere im Verlauf

eines Jahres vor der Prüfung den durch-

schnittlichen Nominalzinssatz der höch-

stens drei preisstabilsten Länder nicht um

mehr als zwei Prozentpunkte übersteigt.

Weiter ist zu prüfen, in welchem Umfang die

innerstaatlichen Rechtsvorschriften der ein-

zelnen Mitgliedstaaten einschlieûlich der Sat-

zung der jeweiligen nationalen Zentralbank

den Anforderungen an die Unabhängigkeit

der nationalen Zentralbanken entsprechen,

insbesondere ob sie von Weisungen von Ge-

meinschaftsinstitutionen oder Regierungen

der Mitgliedstaaten (Art.107) unabhängig

sind und die jeweiligen Notenbankgesetze

mit der Satzung des Europäischen Systems

der Zentralbanken (ESZB) in Einklang stehen

(Art.108). Hierbei ist insbesondere sicherzu-

stellen, daû die nationalen Zentralbanken als

integraler Bestandteil des ESZB nach den Leit-

linien und Weisungen der EZB handeln kön-

nen.

Die Konvergenzberichte der Euro-
päischen Kommission und des EWI

Ein Vergleich der Konvergenzberichte der

Kommission und des EWI zeigt deutliche Un-

terschiede in der Vorgehensweise der beiden

Institutionen bei der Prüfung der Konvergenz-

lage der Mitgliedsländer.

Das EWI hat sich bei der Beurteilung der Erfül-

lung der Konvergenzkriterien an folgenden

Leitlinien orientiert:

± strikte Auslegung und Anwendung der

einzelnen Kriterien,

± Konvergenzkriterien als ¹kohärentes und

integriertes Ganzesª, das insgesamt erfüllt

werden muû,

± Erfüllung der Kriterien auf der Grundlage

aktueller Daten,

± Anwendung der Kriterien in ¹konsistenter,

transparenter und einfacher Weiseª.
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Der Gesichtspunkt der Dauerhaftigkeit wurde

dabei besonders im Zusammenhang mit der

Beurteilung der öffentlichen Haushaltslage

deutlich herausgestellt.

Die Kommission hat demgegenüber auf die

Formulierung eines vergleichbaren konsisten-

ten Bewertungsrahmens verzichtet und sich

statt dessen auf die Beschreibung der Kon-

vergenzkriterien und deren Erfüllung be-

schränkt.

Bei der Beurteilung der Preisstabilität stellen

sowohl das EWI als auch die Kommission auf

das arithmetische Mittel der drei niedrigsten

Inflationsraten der Mitgliedsländer als Grund-

lage der Berechnung für den Referenzwert

für die Preisstabilität ab. Das EWI weist darauf

hin, daû die Preisstabilität im allgemeinen am

besten von der niedrigsten Inflationsrate in

der Gemeinschaft widergespiegelt wird, daû

aber der Durchschnitt mehrerer Länder ak-

zeptabel erscheint, soweit sich darunter kein

¹Ausreiûerª befindet. Die Kommission hebt

hervor, daû die Berechnungsmethode des Re-

ferenzwertes nicht definitiv festgelegt wor-

den sei. Sie analysiert diverse Rechenmetho-

den und zieht daraus den Schluû, daû bei

fortschreitender Konvergenz die Rechenfor-

mel unbedeutend wird. Beide Institutionen

kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis,

daû zehn der fünfzehn Gemeinschaftsländer

das Kriterium der Preisstabilität erfüllen und

bei ihnen keine unmittelbare Gefahr einer In-

flationsverschärfung besteht.

Deutlich unterschiedliche Akzente werden

bei der Bewertung der öffentlichen Haus-

haltslage gesetzt. Das EWI widmet der ¹dau-

erhaften Tragbarkeitª der öffentlichen Haus-

haltssituation, der Verschuldungsdynamik so-

wie zukünftigen wachsenden finanziellen Be-

lastungen durch die Rentensysteme beson-

dere Aufmerksamkeit. Als Grundlage seiner

Einschätzung stellt das EWI Überlegungen

über den Einfluû von Konjunkturzyklen sowie

einmaliger Einflüsse auf die Entwicklung der

Defizite an und beachtet Veränderungen im

Niveau und in der Zusammensetzung der

Ausgaben und Einnahmen. Es kommt zu dem

Ergebnis, daû ein groûer Teil der Verbesse-

rung der Haushaltssalden von 1993 bis 1996

struktureller Natur war, was auf einen Um-

schwung der Entwicklung hinweise. Dennoch

sei das geschätzte strukturelle Defizit der Ge-

meinschaft mit rund 4% im Jahr 1996 noch

zu hoch. Es bestehe die dringende Notwen-

digkeit, auf der Ausgabenseite die laufenden

Übertragungen zu korrigieren und nicht

die Anpassungslast den Investitionsausgaben

aufzubürden. Insgesamt bemängelt das EWI

zu geringe Fortschritte bei der Haushaltskon-

solidierung und weist darauf hin, daû 1995

zwölf Mitgliedsländer Haushaltsdefizite über

3% des BIP und zehn Mitgliedstaaten Schul-

denquoten über 60% des BIP hatten. Die

meisten Länder hätten keinen Stand der

Haushaltssituation erreicht, der als mittelfri-

stig tragbar angesehen werden könne. Hin-

sichtlich der Nachhaltigkeit weist das EWI

darauf hin, daû eine Verringerung des Defizits

durch Maûnahmen mit einmaliger Wirkung

keine dauerhafte Konsolidierung bewirkt. Bei

der Messung der Defizite und der Schulden-

stände müsse der Substanz und nicht der Bu-

chungsmethode Aufmerksamkeit geschenkt

werden. Die Kommission zieht zur Beurtei-

lung der Haushaltssituation nicht primär die

aktuellen Daten über Haushaltsdefizite und

Schuldenstand heran, sondern bezieht sich

formal lediglich darauf, ob eine Ratsentschei-

dung über das Bestehen eines exzessiven De-

fizits vorliegt. Unter diesem Gesichtspunkt

haben zur Zeit drei Länder (Dänemark, Irland

und Luxemburg) kein übermäûiges Defizit

aufzuweisen. In seinen Entscheidungen über

das Vorliegen eines exzessiven Defizits hat

der Rat bei Irland und Dänemark den Fort-
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schritten bei der Verringerung ihrer Schulden-

quoten, die klar über 60% des BIP liegen,

Rechnung getragen. Die Kommission betont

stark die positiven Entwicklungstendenzen

einiger Länder bei der Haushaltskonsolidie-

rung und stellt insbesondere die in dieser Hin-

sicht unternommenen Anstrengungen her-

aus. Neben der Bezugnahme auf die gesi-

cherten Daten für 1995 und 1996 gibt die

Kommission eine überaus optimistische Vor-

ausschau auf die Haushaltsentwicklung der

Mitgliedstaaten im Jahr 1997, wonach, ge-

messen an den nationalen Zielsetzungen, nur

noch ein Land den Referenzwert von 3% des

BIP für das öffentliche Defizit überschreiten

würde.

Was das Kriterium der Wechselkursstabilität

anbelangt, beschränken sich beide Institutio-

nen auf eine Analyse der Wechselkursent-

wicklung der beiden letzten Jahre. Sie kom-

men übereinstimmend zu dem Ergebnis, daû

sich trotz gelegentlicher Devisenmarktspan-

nungen, die im Frühjahr 1995 zu einer Ab-

wertung der spanischen Peseta und des por-

tugiesischen Escudo führten, im Zeitverlauf

eine zunehmende Beruhigung im Wechsel-

kursmechanismus abzeichnete. Eine Reihe

von Währungen (D-Mark, belgischer/luxem-

burgischer Franken, holländischer Gulden,

österreichischer Schilling) blieb während des

gesamten Berichtszeitraums untereinander

äuûerst stabil. Die jüngsten Entwicklungen

können nach Ansicht des EWI auch ange-

sichts des Niveaus der realen Wechselkurse

einen Schritt hin zu einem beständigeren

Wechselkursgefüge bedeuten. Eine Defini-

tion, was unter der ¹normalenª Bandbreite

zu verstehen ist (zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses lag die ¹normaleª Bandbreite bei

� 2,25%, seit dem 2. August 1993 gilt eine

erweiterte Marge von �15%), wird weder

vom EWI noch der Kommission gegeben.

Eine diesbezügliche Aussage wird spätestens

bei der nächsten Konvergenzprüfung im

Frühjahr 1998 erforderlich. Das EWI betont,

daû es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht

angezeigt erscheint, die Wechselkursstabilität

konkreter zu definieren. Das Erfordernis einer

Mitgliedschaft im Wechselkursmechanismus

wird jedoch von einer Mehrheit des EWI-Rats

zur Erfüllung des Kriteriums für erforderlich

gehalten; eine Minderheit meint, daû eine

auf dauerhafte ökonomische Fundamental-

faktoren gegründete Wechselkursstabilität

wichtiger als der institutionelle Rahmen sei.

Die Kommission nimmt zu dieser Frage nicht

Stellung.

Bei der Prüfung der Konvergenz im Bereich

der langfristigen Zinsen kommen das EWI

und die Kommission übereinstimmend zu

dem Ergebnis, daû die gleichen zehn Länder,

die das Kriterium der Preisstabilität erfüllen

und zusätzlich Groûbritannien den Referenz-

wert für die langfristigen Zinssätze unter-

schreiten. Die Ursachen für die Fortschritte in

diesem Konvergenzbereich werden haupt-

sächlich im Nachlassen der Inflationserwar-

tungen und dem damit verbundenen Rück-

gang der Risikoprämien in den Ländern mit

höheren Inflationsraten gesehen. Die Risiko-

prämien hätten sich aufgrund einer veränder-

ten Einschätzung der Finanzmärkte über die

Fortschritte bei der Preisstabilität, den Bemü-

hungen um Haushaltskonsolidierung und der

Wechselkursstabilität vermindert. Auch opti-

mistischere Erwartungen über die Aussichten

für die Währungsunion hätten eine wichtige

Rolle gespielt. Die Ergebnisse könnten nach

Ansicht des EWI dahingehend interpretiert

werden, daû die Märkte einen weitgehenden

wirtschaftlichen Gleichlauf jener Mitglied-

staaten erwarten, die keine oder nur geringe

Unterschiede bei den langfristigen Zinsen auf-

weisen. Graduelle Unterschiede bei der Ein-

schätzung der Entwicklung zwischen EWI

und Kommission kommen in der Bewertung
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der Tendenzen für die Zinsentwicklung der

Länder zum Ausdruck, die den Referenzwert

noch überschreiten. Die Kommission stellt

fest, daû die durchschnittlichen langfristigen

Zinsen in Spanien und Portugal den Referenz-

wert in Kürze erreichen könnten, während

das EWI für Länder, deren Zinsen über dem

Referenzwert liegen (Spanien, Griechenland,

Italien, Portugal) zwar eine Annäherung kon-

statiert, die Abstände aber noch immer für so

groû hält, daû ihr Abbau umfassende Konver-

genzanstrengungen erforderlich macht.

Bei der Beurteilung des erreichten Konver-

genzgrades sind, wie oben erwähnt, auch

¹sonstige Faktorenª in Betracht zu ziehen.

Das EWI kommt dabei zu dem Ergebnis, daû

die Entwicklung der Lohnstückkosten und die

sonstigen Preisindizes keinen Anlaû geben,

die Beurteilung der Preisstabilität in den Mit-

gliedstaaten zu revidieren. Bei den Leistungs-

bilanzen seien keine schwerwiegenden Un-

gleichgewichte zu verzeichnen und die

Marktintegration mache weitere Fortschritte.

Bei den für die Integration der Märkte beson-

ders bedeutsamen indirekten Steuern und

Kapitalertragssteuern gebe es allerdings zwi-

schen den Mitgliedstaaten noch deutliche

Unterschiede. An den privaten ECU-Märkten

deuteten die Entwicklungen bei den ECU-

Wechselkursen und -Zinsen im Verlauf des

Jahres 1996 auf abnehmende Spannungen

und Unsicherheiten hin. Die Kommission

kommt in ihrer zusammenfassenden Bewer-

tung der sonstigen Faktoren tendenziell zu

den gleichen Ergebnissen wie das EWI, insbe-

sondere was den Einfluû der Lohnstückkosten

und anderer Preisindizes auf die von ihr als

äuûerst befriedigend angesehene Preisent-

wicklung in den meisten Mitgliedstaaten an-

belangt. Bei der Marktintegration schreibt sie

der Ausrichtung auf den Binnenmarkt einen

wesentlichen Einfluû auf die Handelsstruktu-

ren zwischen den Mitgliedstaaten, die Wett-

bewerbsbedingungen und die Auslandsin-

vestitionen zu.

Die Erfüllung der an die nationalen Zentral-

banken gestellten rechtlichen Anforderungen

für die Teilnahme am ESZB beurteilt das EWI

zunächst anhand von Kriterien für die Unab-

hängigkeit der Zentralbanken. Hierzu hat das

EWI aus dem EGV und der Satzung des ESZB/

EZB verschiedene Merkmale der Unabhängig-

keit abgeleitet, die die nationalen Zentralban-

ken erfüllen müssen. Dabei wird zwischen in-

stitutioneller und persönlicher sowie funktio-

neller und finanzieller Unabhängigkeit unter-

schieden. Die Bewertung der rechtlichen Kon-

vergenz im übrigen, insbesondere im Bereich

der Integration der nationalen Zentralbanken

in das ESZB, bleibt einem späteren Bericht

vorbehalten. Das EWI stellt fest, daû trotz

einiger Fortschritte bei der Anpassung der

Rechtsgrundlagen der nationalen Zentralban-

ken bei den meisten Instituten noch weiterer

Anpassungsbedarf besteht. Bestehende An-

passungsdefizite bei der Unabhängigkeit wer-

den für das jeweilige Mitgliedsland individuell

aufgezeigt. So muû zum Beispiel die Rechts-

stellung der Bundesbank nach dem Bundes-

bankgesetz angepaût werden, indem zur

Sicherung ihrer

± institutionellen Unabhängigkeit das Recht

der Bundesregierung beseitigt wird, Be-

schlüsse des Zentralbankrats vorüberge-

hend auszusetzen,

± personellen Unabhängigkeit den Mitglie-

dern ihrer Beschluûorgane eine Mindest-

amtszeit von fünf Jahren garantiert wird,

± funktionellen Unabhängigkeit die Ge-

währleistung der Preisstabilität als vorran-

giges Ziel eindeutig festgeschrieben wird.
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Die Ausführungen der Kommission zu diesem

Themenbereich unterscheiden sich inhaltlich

nicht wesentlich von denen des EWI-Berich-

tes, wenn auch eine gewisse Tendenz zu einer

etwas groûzügigeren Auslegung der Bestim-

mungen erkennbar wird.

Schluûfolgerungen

Die beiden vorliegenden Konvergenzberichte

zeigen, daû die Konvergenzkriterien zum Teil

unterschiedlich interpretiert werden.

Im EWI-Bericht werden die Unzulänglichkei-

ten im Konvergenzprozeû und die notwendi-

gen Anpassungen, um die bestehenden Kon-

vergenzdefizite in den einzelnen Ländern zu

beseitigen, deutlich herausgearbeitet. Aus

den einzelnen Länderbewertungen ist zu ent-

nehmen, wie die ¹Konvergenzreifeª durch

den EWI-Rat eingestuft wird. Groûer Wert

wird auf die strikte Auslegung und die Dauer-

haftigkeit der Einhaltung der Konvergenzkri-

terien gelegt, insbesondere bei den Haus-

haltskriterien. Warnend wird auch darauf hin-

gewiesen, daû der Substanz und nicht der

Buchungsmethode bei der Messung der Defi-

zite und Schuldenstände groûe Aufmerksam-

keit zukommen solle.

Im Kommissionsbericht ist eine deutlich opti-

mistischere Einschätzung der Konvergenz-

situation erkennbar. Dies kommt darin zum

Ausdruck, daû die Fortschritte bei den Bemü-

hungen aller EU-Länder um die Erfüllung der

Konvergenzkriterien seit Beginn der zweiten

Stufe der WWU besonders herausgestellt

werden. Bedenklich stimmen muû, daû sich

die Kommission nicht auf die Analyse von Ist-

Daten beschränkt, sondern anhand von Pro-

gnosen beziehungsweise Plandaten für 1997

den Eindruck zu erwecken sucht, daû zum

Prüfungszeitpunkt 1998 fast alle EU-Länder

auch das Defizitkriterium erfüllen werden.

Damit wurde eine Chance vergeben, im

Gleichklang mit dem EWI-Bericht auf die Ein-

haltung wesentlicher Voraussetzungen für

den Erfolg der Wirtschafts- und Währungs-

union zu drängen.

Maûstab für zukünftige Konvergenzprüfun-

gen und damit auch für die Beurteilung der

Qualifikation eines Mitgliedstaates zum Ein-

tritt in den Euro-Währungsraum müssen die

Festlegungen des ER auf seiner Sitzung am

13./14. Dezember 1996 in Dublin sein. So hat

der ER nachdrücklich verlangt, ¹... daû die

vier Kriterien für dauerhafte Konvergenz und

die geforderte Unabhängigkeit der Zentral-

banken strikt angewendet werden müssen.

Dies ist von wesentlicher Bedeutung, um die

grundlegende Stabilität der künftigen Wäh-

rungsunion zu sichern und zu gewährleisten,

daû dem Euro der Status einer harten Währ-

ung zukommt. Ebenso wichtig ist, daû bei

der Anwendung der Kriterien Anfang 1998

darauf geachtet wird, daû die Finanzlage der

öffentlichen Hand in den einzelnen Ländern

auf Dauer konsolidiert und nicht durch vor-

übergehend wirksame Maûnahmen beein-

fluût ist ...ª. Hinter dieser Forderung steht die

Erkenntnis, daû nur durch eine strenge Ausle-

gung der Qualifikationskriterien gewährlei-

stet werden kann, daû jedes Land, das den

Euro einführt, auch auf Dauer in der Wäh-

rungsunion verbleiben kann, ohne sich selbst

oder die Gemeinschaft vor schwerwiegende

Probleme zu stellen. Eine entscheidende Be-

dingung dafür ist die dauerhafte Sicherung

der Finanzdisziplin. Aus diesem Grund wird

der Umsetzung des ¹Stabilitäts- und Wachs-

tumspaktsª, auf den sich der ER in Dublin in

den Grundzügen geeinigt hat, essentielle Be-

deutung zukommen.
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Euro-Banknoten
und -Münzen

Obgleich die europäischen Banknoten und

Münzen voraussichtlich erst in etwa fünf Jah-

ren ausgegeben werden, sind die notwendi-

gen Vorbereitungen dazu bereits in vollem

Gange. Sie reichen von der Untersuchung

und Festlegung der Sicherheitsmerkmale

über die grafische Gestaltung bis zu organisa-

torischen Fragen der Produktion und Vertei-

lung der Geldzeichen. Allein die Produktion

der Erstausstattung der Banknoten und Mün-

zen wird etwa drei bis dreieinhalb Jahre erfor-

dern. Während für die Herstellung der Euro-

Münzen überwiegend die nationalen Regie-

rungen als Inhaber des Münzregals zuständig

sind, liegen die Entscheidungen über die Ge-

staltung und Ausgabe der Euro-Banknoten

beim Europäischen Zentralbankrat; seine Ent-

scheidungen werden unter Mitwirkung einer

Arbeitsgruppe für Druck und Ausgabe einer

europäischen Banknote, der Banknotenar-

beitsgruppe, vom Rat des Europäischen Wäh-

rungsinstituts (EWI) vorbereitet.

Gestaltungsprozeû für die Banknoten-
entwürfe

Im Dezember 1996 hat der EWI-Rat die Ge-

staltungsentwürfe für die Euro-Banknoten-

serie ausgewählt. Diese Entscheidung bedeu-

tet den vorläufigen Abschluû eines Prozesses,

der folgende Schritte umfaûte:

1. Festlegung der Stückelungen

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Papier-

geld und Münzen verständigte sich der EWI-

Rat im November 1994 darauf, daû die

2 Euro-Stückelung als Münze und die 5 Euro-

Stückelung als Banknote ausgegeben werden

sollen. Die Stückelungen sollen in der Reihen-

folge 1, 2, 5 herausgegeben werden; die

Euro-Banknotenserie soll daher folgende sie-

ben Werte umfassen: 5, 10, 20, 50, 100, 200

und 500 EURO.
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2. Themenauswahl

Auf der Grundlage der Arbeiten einer Bera-

tergruppe, die aus namhaften europäischen

Kunsthistorikern, Grafikern und Wahrneh-

mungspsychologen bestand, hat der EWI-Rat

im Juni 1995 zwei Themen für die Ausschrei-

bung von Entwurfsserien ausgewählt. Das er-

ste Thema, das Zeitalter und Stile in Europa

darstellen sollte, folgt einem eher traditionel-

len Ansatz. Jede Stückelung sollte Abbildun-

gen zeigen, die für eine bestimmte Stilepoche

stehen. Die vorgesehenen sieben Stückelun-

gen sind dementsprechend den Epochen

Klassik, Romanik, Gotik, Renaissance, Barock

und Rokoko, Eisen- und Glasarchitektur so-

wie Moderne Architektur des 20. Jahrhun-

derts zugeordnet worden. Als zweites, zeitge-

nössisches Thema wurden abstrakte oder ge-

genständliche, also eher moderne Bildele-

mente vorgegeben, wobei die Zuordnung der

Gestaltungselemente zu den einzelnen Stük-

kelungen den Grafikern überlassen blieb.

3. Auswahl der Sicherheitsmerkmale

Im Januar 1996 verabschiedete der EWI-Rat

eine detaillierte technische Spezifikation mit

einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen zur

Vorbeugung gegen Fälschungen, die aber

auch von zentraler Bedeutung für die Anord-

nung der Bildelemente auf den Entwürfen

waren. Auûer den bewährten sollen auch

neuere Echtheitsmerkmale in die Noten inte-

griert werden. Neben den in das Papier (z.B.

Wasserzeichen, Sicherheitsfaden) oder in den

Druck (z.B. Stichtiefdruck, Effektfarben) ein-

zuarbeitenden Merkmalen sollen reflektie-

rende und beugungsoptische Folien auf die

Noten aufgebracht werden. Zusätzlich zu die-

sen sichtbaren Elementen ist vorgesehen, die

neuen Geldscheine mit einer Reihe von

maschinenlesbaren Kennzeichen zu versehen,

um eine verläûliche Echtheitskontrolle in den

Sortiermaschinen der Notenbanken, in den

Verkaufsautomaten der Wirtschaft sowie in

den sonstigen Geldautomaten zu ermögli-

chen. Sofern vor dem Produktionsbeginn der

Banknoten neue Sicherheitsmerkmale verfüg-

bar sind, sollen auch diese nach Möglichkeit

noch einbezogen werden können.

4. Festlegung von Merkmalen insbesondere

für Sehbehinderte

Zur leichteren Erkennbarkeit der einzelnen

Stückelungen sind gut unterscheidbare Grö-

ûen und Grundfarben, klar sichtbare Ziffern

sowie tastbare Merkmale für Sehbehinderte

vorgesehen.

Die Abmessungen der Euro-Banknoten unter-

scheiden sich je nach Stückelung wie folgt:

5 Euro: 120 mm x 62 mm

10 Euro: 127 mm x 67 mm

20 Euro: 133 mm x 72 mm

50 Euro: 140 mm x 77 mm

100 Euro: 147 mm x 82 mm

200 Euro: 153 mm x 82 mm

500 Euro: 160 mm x 82 mm

5. Gestaltungswettbewerb

Mitte Februar 1996 hatte das EWI einen

Gestaltungswettbewerb für die Euro-Bankno-

tenserie ausgeschrieben. Bis zum 13. Septem-

ber 1996 hatten die einzelnen Wettbewerbs-

teilnehmer Gelegenheit, Entwurfsreihen für

ein Thema oder für beide Themen auszuar-

beiten und vorzulegen. Am Wettbewerb

durften sich nur erfahrene, von den nationa-

len Zentralbanken ausgesuchte Banknoten-

grafiker beteiligen. Jede Zentralbank konnte

bis zu drei Teilnehmer benennen. Auf diese

Weise wurden etwa 30 Wettbewerbsteilneh-

mer ausgewählt. Bei der Wahl ihrer Motive

konnten sich die Grafiker zwar weitgehend
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frei entscheiden, muûten aber jegliche Über-

gewichtung bestimmter Nationalitäten ver-

meiden. Auûerdem muûten vielfältige techni-

sche Spezifikationen erfüllt werden, und die

Entwürfe sollten durch ein ansprechendes

Gesamterscheinungsbild europaweit eine

hohe Akzeptanz erwarten lassen.

6. Drucktechnische Prüfung und Wahrung

der Anonymität

Insgesamt wurden 27 Entwurfsreihen zum

Thema Zeitalter und Stile Europas und 17 Se-

rien zum abstrakt/modernen Thema einge-

reicht. Alle diese Entwürfe sind zunächst auf

nationaler Ebene in den jeweiligen Zentral-

banken unter den Gesichtspunkten der

Druckbarkeit und der Übereinstimmung mit

dem technischen Anforderungskatalog ge-

prüft worden. Anschlieûend wurden sie an

einen in Frankfurt am Main ansässigen Notar

weitergeleitet, der die Anonymität der Ent-

wurfsreihen sicherstellte, bevor sie dann für

den Auswahlprozeû dem EWI übergeben

wurden.

7. Bewertung durch unabhängige Experten

Am 26. und 27. September 1996 bewertete

eine neu zusammengestellte, unabhängige

europäische Expertengruppe, bestehend aus

Marketing- und Werbefachleuten, Grafikern

sowie Kunsthistorikern, die vorgelegten ano-

nymisierten Entwürfe. Die wichtigsten Bewer-

tungskriterien waren die voraussichtliche Ak-

zeptanz in der Bevölkerung sowie Funktiona-

lität und ¾sthetik. Gemäû ihrem Auftrag

wählte die Expertengruppe von beiden The-

men jeweils in Rangfolge fünf Entwurfsreihen

aus.

8. Öffentlichkeitsbefragung

Die insgesamt zehn ausgewählten Entwurfs-

reihen sind im Oktober 1996 bei der Bevölke-

rung in 14 Mitgliedstaaten der Europäischen

Union durch das Meinungsforschungsinstitut

EOS Gallup Europe auf Akzeptanz getestet

worden. Dazu wurden etwa 2000 repräsenta-

tiv ausgewählte Personen befragt, und zwar

sowohl Privatpersonen als auch Personen, die

täglich besonders viel mit Bargeld zu tun

haben, wie zum Beispiel Einzelhändler, Bank-

kassierer und Taxifahrer.

9. Auswahl durch den EWI-Rat

Am 3. Dezember wählte der EWI-Rat eine

Entwurfsreihe aus, wobei er die Ergebnisse

der Expertengruppe, der Öffentlichkeitsbefra-

gung und der technischen Anmerkungen der

Banknotenarbeitsgruppe mit berücksichtigte.

Über das Ergebnis des Auswahlverfahrens hat

der Präsident des EWI den Europäischen Rat

auf dessen Treffen am 13. und 14. Dezember

1996 in Dublin unterrichtet. Gleichzeitig

wurde das Ergebnis in zwei Pressekonferen-

zen in Dublin und in Frankfurt der Öffentlich-

keit vorgestellt.

Erläuterungen zur ausgewählten
Entwurfsreihe

Die vom Rat des EWI ausgewählte Bankno-

tenserie behandelt das Thema ¹Zeitalter und

Stile in Europaª. Sie wurde von Robert Kalina,

einem Mitarbeiter der Banknotendruckerei

der Oesterreichischen Nationalbank, entwor-

fen. Sein Designkonzept umfaût Baustile der

sieben genannten Epochen, wobei er drei

Architekturelemente hervorgehoben hat:

Fenster, Tore und Brücken.
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Ausschlaggebend für die Wahl dieser Serie

war, daû sie die historische Entwicklung Euro-

pas im Bereich der Technik, Kunst und Kom-

munikation zu einem harmonischen Gesamt-

bild zusammenfügt und sowohl den Auf-

bruch in das neue vereinigte Europa mit sei-

nem gemeinsamen Kulturerbe als auch die

Vision von einer gemeinsamen Zukunft ver-

körpert.

Die gezeigten Architekturobjekte sind frei ge-

staltet, haben somit keinen Bezug zu ausge-

wählten Objekten. Statt dessen stehen sie

stellvertretend für bautechnische Stilele-

mente, die in ganz Europa zu finden sind.

Fenster und Tore bilden die Hauptelemente

auf den Vorderseiten der einzelnen Bankno-

ten und sollen den in der Europäischen Union

vorherrschenden Geist der Offenheit und Zu-

sammenarbeit symbolisieren. Darüber hinaus

sind auch die zwölf Sterne der Europäischen

Union abgebildet, die für die Dynamik und

Harmonie im Europa der Gegenwart stehen.

Ergänzt werden diese Gestaltungselemente

durch die Abbildung von typischen Brücken

der entsprechenden Epochen der europä-

ischen Geschichte auf der Rückseite der

Banknoten. Die Abbildungen reichen von

frühzeitlichen Schiffsbrücken bis hin zu den

modernen Hängebrücken der Neuzeit. Die

abgebildeten Brücken gelten als Sinnbild für

die Verbindungswege sowohl zwischen den

Völkern Europas als auch zwischen Europa

und der übrigen Welt.

Die wichtigsten sonstigen Gestaltungs-

elemente der Banknotenentwürfe sind:

± die Währungsbezeichnung ¹EUROª

± Die Flagge der Europäischen Union auf

der Rückseite der Banknote, sofern die

Euro-Noten in allen Teilnehmerländern

einheitlich aussehen werden. Diese Frage

ist bisher noch offen. Sollte zu einem spä-

teren Zeitpunkt entschieden werden, daû

die Noten ein flächenmäûig begrenztes

nationales Merkmal haben sollen, würde

das Flaggensymbol auf der Rückseite

durch nationale Merkmale ersetzt wer-

den.

± Die Abkürzung für die die Ausgabe ge-

nehmigende Europäische Zentralbank

± Die Unterschrift des Präsidenten der Euro-

päischen Zentralbank in unmittelbarer

Nähe zu dieser Abkürzung, wobei die Ent-

würfe mit einer fiktiven Unterschrift ver-

sehen sind.

Anschluûarbeiten

Auf der Grundlage der für die sieben Stücke-

lungen der Banknotenserie ausgewählten

Entwürfe wird die Banknotenarbeitsgruppe

nun damit beginnen, die Entwürfe in druck-

bare Banknoten umzuwandeln. Dies erfordert

eine enge Zusammenarbeit mit dem Grafiker,

um die Entwürfe so zu modifizieren, daû ein

Druck groûer Stückzahlen erleichtert und die

Einbeziehung weiterer modernster, bis 1998

verfügbarer Sicherheitsmerkmale ermöglicht

wird. Um die endgültigen Entwürfe fertigzu-

stellen, auf deren Grundlage die Druckvorla-

gen angefertigt werden, ist ein Zeitraum von

etwa sechs Monaten erforderlich. Weitere

sechzehn Monate werden benötigt, um die

Druckvorlagen, die eigentlichen Druckplatten

und die Vorbereitungen für die Produktions-

aufnahme abzuschlieûen. Die endgültige Ent-

scheidung über die Gestaltung der Bankno-

ten könnte der Europäische Zentralbankrat

voraussichtlich im Jahr 1998 treffen, nach-

dem feststeht, welche Länder den Euro ein-

führen. Der Druck der Euro-Banknoten
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könnte dann im Verlauf der zweiten Jahres-

hälfte 1998 beginnen.

Vorbereitung der Euro-Münzen

Die Finanzminister der Europäischen Union

haben die Arbeitsgruppe der Münzdirekto-

ren, die die Leiter der Münzanstalten der Mit-

gliedstaaten umfaût, damit beauftragt, die

mit der Prägung von Euro-Münzen zusam-

menhängenden technischen Probleme zu

lösen. Die Arbeitsgruppe der Münzdirektoren

arbeitet mit der EWI-Banknotenarbeitsgruppe

zusammen, um sicherzustellen, daû die Vor-

bereitung der Euro-Banknoten und -Münzen

weitgehend parallel verläuft. Die Euro-Mün-

zen bestehen aus acht Stückelungen (1, 2, 5,

10, 20, 50 Euro Cent; 1, 2 Euro) und werden

eine einheitliche und eine nationale Seite ha-

ben. Die höherwertigen Euro-Münzen sollen

den nach dem Stand der Technik gröûtmög-

lichen Fälschungsschutz aufweisen und auch

im Hinblick auf die Gefahr der Erschleichung

von Waren und Dienstleistungen aus Auto-

maten durch Verwendung geringwertiger

Münzen aus anderen Währungsgebieten

über die bestmögliche Automatentauglichkeit

verfügen.

Derzeit laufen die Gestaltungswettbewerbe

auf nationaler Ebene. Für die Auswahl der

einheitlichen Seite werden anschlieûend die

jeweils drei besten Entwurfsreihen der natio-

nalen Wettbewerbe in den europäischen Ge-

staltungswettbewerb eingebracht. Aus die-

sen Entwürfen wählt ein europäisches Preis-

gericht neun Preisträger aus. Die endgültige

Auswahl der Entwürfe für die Euro-Münzen

durch die Finanzminister der Europäischen

Union ist im Juni 1997 vorgesehen.
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